
Vereinbarung 

Der Veranstalter bestätigt hiermit, dass bei dieser Veranstaltung nicht gegen das Schweizer 
Recht, unter anderem 

 die Bundesverfassung vom 18. April 1999 

 das Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1973 

verstossen wird, und bezeugt, dass 

 keine medizinischen Eingriffe, auch wenn sie der eigenen Kultur und Religion entspre-

chen, durchgeführt werden; 

 die Schweizer Kultur respektiert und geachtet wird;  

 und die Veranstaltung der Schweizer Moralvorstellung entspricht. 

Der Veranstalter nimmt zur Kenntnis, dass während der Veranstaltung vom technischen Per-
sonal jederzeit Kontrollen durchgeführt werden können. 

Bei Verstoss gegen diese Vereinbarung wird eine Strafanzeige bei der Kantonspolizei Obwal-
den eingereicht. 
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